
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An Martin J. Haas 
Rechtsanwälte 
Fuggerstraße 14     Absender: ____________________________ 
86830 Schwabmünchen             Vorname und Name 

         ___________________________ 
Anschrift / PLZ Ort 

per Mail (info@kanzlei-has.de)                                       _________________________________ 
Telefonnummer 

                  per FAX  08232 809 2525                                                                  _________________________________ 
 
Strafrecht / Steuerstrafrecht 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Haas,  
 
ich bitte um Kontaktaufnahme und ein kostenfreies Informationsgespräch. Hierzu gebe ich 
nachfolgende Daten bekannt, die aufgrund der Praxiserfahrung Ihrer Kanzlei entscheidungs-
erheblich in meinem Fall sein können: 
 
A) Tatvorwurf: Ich habe Ärger mit der Polizei / Strafjustiz. Mir wird folgendes vorgeworfen: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
oder nachfolgend einfach ankreuzen:  
 
O = Alkoholfahrt,    O  =  Aussagedelikt,  O = Bankrott  O =  Beleidigung,    
 
O = (Verstöße gegen das) Betäubungsmittelgesetz           O =   Betrug,     O =  Diebstahl        
 
O =  (fahrlässige)  Körperverletzung      O =  fahrlässige Steuerverkürzung     
 
O = falsche Eidesstattliche Versicherung    O = falsche Verdächtigung   
 
O =  Hausfriedensbruch           O =  Insolvenzverschleppung                O Insolvenzstraftaten 
 
O = Konkurs- bzw. Insolvenzverschleppung    O =  Nichtabführung von Sozialversicherungs- 
 
beiträgen       O =  Nötigung O = Steuerhinterziehung O =  üble Nachrede    
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O = Untreue    O = Unterschlagung    O = Urkundenfälschung      O = Versicherungsbetrug
  
O = Verstöße gegen das KWG / WpHG                                           O =  Wirtschaftsstraftaten 
 
 
B) Stand des Verfahrens:  
 
- Ich soll als Beschuldigter / Zeuge einvernommen werden und will zunächst Rechtsrat durch 

einen Strafverteidiger einholen. 
 
- Ich habe am________ einen Strafbefehl erhalten und will mich beraten lassen ob ein Einspruch 

Sinn macht. (Bitte beachten Sie dass Sie den Einspruch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 
Strafbefehls einlegen müssen- Lieber sollten Sie das erstmal fristwahrend erledigen. 
Zurücknehmen können Sie den Einspruch später immer noch) 

 
- Ich habe eine Anklageschrift erhalten 

 
- Ich bin in erster Instanz verurteilt worden und will in Berufung gehen (Bitte beachten Sie, dass 

Sie nur eine Woche Zeit haben!)  
 
- Ich bin in Untersuchungshaft und will versuchen über einen Haftprüfungstermin frei zu 

kommen  
 

- Ich habe das Berufungsverfahren verloren und will in die Revision gehen 
 
C) Persönliche Verhältnisse (Der Strafausspruch Art und Höhe der Bestrafung hängen u. a. 
von Ihren persönlichen Verhältnissen ab) : 
 
 
Ich bin am _________ geboren.                 Als Beruf übte ich zuletzt aus:_____________________.                 
 
Ich habe zuletzt monatlich netto______________,___ € verdient.     Ich bin ledig  O Ja   O Nein;  
 
O = Ich bin verheiratet. Meine Frau arbeitet O = Nein  O = Ja (Verdienst mtl. Netto:________,__ €) 
 
Aus der Ehe resultierten die folgenden Kinder: 
 
_____________________________________ ;    __________________________________ 
Vorname        Name        Geburtsdatum   Vorname Name        Geburtsdatum 
 
_____________________________________;   __________________________________ 
Vorname        Name        Geburtsdatum   Vorname Name        Geburtsdatum 
 
Ich bin unterhaltsverpflichtet für ein nicht eheliches Kind   O Ja   O Nein 
 
________________________________________ 
Vorname        Name        Geburtsdatum 

 
- Hinweise zu Empfehlungen und Urteilen- 

 
Bitte beachten Sie, dass Feststellungen und Empfehlungen unserer Kanzlei, die über unsere 
Homepage ausgesprochen werden lediglich allgemeine Aussagekraft besitzen und nicht das 
Ergebnis einer juristischen Prüfung Ihres individuellen Falles sind.  
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Wir übernehmen keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit dieser allgemeinen 
Hinweise. Erst mit Vollmachtserteilung bzw.ausdrücklicher Beauftragung (via Internet), die wir 
bestätigen, kommt ein Mandatsverhältnis zu Stande. 
 


